
556 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen de~ Nationalrates XV. CP 

,t 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

,über die Regierungsvorlage (539 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungs gesetz geän­
dert wird (9; Novelle zum Beamten-Kranken-
und Unfallversicherungs gesetz -,B-KUVG) 

, " 

Die Regierungsvorlage betreffend die 35. ASVG­
Novelle (535 der Beilagen) sieht ua. Änderungen 
und Ergänzungen von Vorschriften vor, die weitge­
hend im gleichen Wortlaut auch im B-KUVG ent­
~alten sind. Zur Aufrechterhaltung der bisherigen 
Ubereinstimmung' dieser Vorschriften sollen daher 
durch die gegenständliche Regierungsvorlage für 
den Bereich des B-KUVG jene Änderungen vorge­
schlagen werden, die sich aus der Regierungsvor­
lage betreffend die 35. ASVG-Novelle ergeben. 

Weiters enthält die Regierungsvorlage auch 
finanzielle Maßnahmen, die vorwiegend der Entla­
stung des Bundeshaushaltes dienen. 

, Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 28. November 1980 in Verhandlung 
genommen. In der Debatte, an der sich die Abge­
ordneten Babanitz und Dr. Schwimmer 
sowie der Bundesminister für soziale Verwaltung 
D a ll i n ger beteiligten, wurde von den Abgeord­
neten Babanitz 'und Dr. Schwimmer ein 
gemeinsamer Abänderungsantrag betreffend § 16 
und § 159a B-KUVG gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung des obern:ähnten 
gemeinsamen Abänderungsantrages der Abgeord­
neten B ab a n i tz und Dr. S c h w imin e r teils 
einstimmig, teils mit Stimmenmehrheit angenom­
men. 

Zu den vorgeschlagenen Änderungen wird fol­
gendes bemerkt:, 

Im allgemeinen Teil der Erläuterungen der 
Regierungsvorlage einer 35. Novelle zum ASVG 

wird ua.ausgeführt, daß einige im Zusammenhang 
mit dem Datenschutzge~;etz stehende Änderungen 
im Hinblick auf wesentliche Einwände im Zuge des 
Begutachtungsverfahrensvorläufig zurückgestellt 
worden sind. Der Hauptverband der österreichi­
schen Sozialversicherungsträger hat nach nochmali­
ger Überprüfung der Rechtslage mit Nachdruck 
auf die Notwendigkeit einer Bestimmung wie die 
des § 460 c in der Fassung des versendeten Entwur­
fes einer 35. Novelle zum ASVG hingewit:sen. 

Ohne eine solche Bestimmung, die zumindest 
den aufgabenbezogenen Datenverkehr der Sozial­
versicherungsträger sichf:rstellt, wäre nach Auffas­
sung des Hauptverbandes der österreichischen 
Soiialversicherungsträge:~ nicht einmal mehr die 
D:uenübermittlung von Versicherungsträgenl an 
Dienstgeber und privatrechtliche Vertragspartner 
(Ärzte, Apotheker usw,) möglich, da n.ach § 7 
Abs. 1 Z 1 'DSG (die ein;~ige, praktisch in Betracht 
kommende Rechtsgrundlage) eine "ausdrückliche 
gesetzliche Ermächtigun!( für eine Datenübermitt­
lung notwendig ist. Die GeneralklauseI für Über· 
mittlungen (§ 7 Abs. 2 DSG), die einen Großteil des 
Datenverkehrs der Versicherungsträger sicherstellt, 
versagt hier, da es sich um Übermittlunge:n an pri­
vate Personen handelt. Solche "ausdrückliche 
gesetzliche Ermächtigungen" fehlen aber derzeit. 

Im Hinblick auf die vordringliche Notwendigkeit 
einer datenschutzrechtli,chen Deckung für diese 
Verwaltungsvorgänge soll die bereits' im versende­
ten Entwurf enthaltene Passung des § 460 c ASVG, 
die analogen Regelungen im Arbeiterkammergesetz 
bzw. im Handelskammergesetz nachgebildet wor­
den ist, in das ASVG aufgenommen werden. 

Da diese Regelung, w€'nn sie für den Bereich'des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes normiert 
wird, auch für den Berei,ch des Beamten-Kranken­
und Unfallversicherungs!~esetzes aktuell wird, war 
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2 556 der Beilagen 

es erforderlich durch den neuen § 159 a B-KUVG 
die dem § 460 c ASVG analoge Regelung im B­
KUVG zu schaffen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den A n t rag, der 

Babanitz 

Berichterstatter 

Bundesgesetz· vom :XXXXXXXXXX, 
mit dem das Beamten-Kranken- und Unfall­
versicherungsgesetz geändert wird (9. Novelle 
zum Beamten-Kranken- und Unfallversiche .. 

rungsgesetz - B-KUVG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
Das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs­

gesetz, BGBl.Nr. 200/1967, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBl.Nr. 284/1968, BGBl.Nr. 
24/1969, BGBl.Nr. 388/1970, BGBl.Nr. 35/1973, 
BGBl.Nr. 780/1974, BGBl.Nr. 707/1976, BGBl.Nr. 
648/1977, BGBl.Nr. 124/1978, BGBl.Nr. 280/1978, 
BGBl.Nr. 685/1978 und BGBl.Nr. 534/1979, wird 
geändert wie folgt: 

La) Die Überschrift des § 16 hat zu lauten: 

"Auskünfte zwischen der Versicherungsanstalt und 
den meldepflichtigen Stellen" . 

b) Dem § 16 ist folgender Satz anzufügen: 

"Die Versicherungsanstalt ist ermächtigt, den. 
Dienstgebern alle Informationen über die bei ihnen 
beschäftigten oder 'beschäftigt gewesenen Dienst­
nehmer zu erteilen, soweit die Dienstgeber diese 
Information für die Erfüllung der Verpflichtungen 
benötigen, die ihnen in §Qzialversicherungs- und 
arbeitsrechtlicher Hinsicht aus dem Beschäftigungs­
verhältnis der bei ihnen beschäftigten oder 
beschäftigt gewesenen Dienstnehmer erwachsen." 

1a. § 23 letzter Satz hat zu lauten: 

"Für nicht rechtzeitig eingezahlte Beiträge und 
Zuschläge sind Verzugszinsen in der sich nach § 59 
Abs.l des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
jeweils ergebenden Höhe zu entrichten." 

Nationalrat wolle dem a ng es chi 0 s sen e n .'. 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige' ' 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1980 11, 28 

Maria Metzker 

Obmann 

2. § 37 Abs.3 hat zu lauten: 
,,(3) Die Herabsetzung einer Rente wird, wenn der 

Herabsetzungsgrund in der Wiederherstellung oder 
Besserung des körperlichen oder geistigen Zustandes 
des Rentners oder seines Kindes (§ 105 Abs.3 Z.2) 
gelegen ist, mit dem Ablauf des Kalendermonates 
wirksam, der auf die Zustellung des Bescheides folgt, 
sonst mit dem Ende des Kalendermonates, in dem der 
Herabsetzungsgrund eingetreten ist." 

3. Dem § 44 ist als Abs.3 anzufügen: 
,,(3) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchsbe­

rechtigten eine fällige Geldleistung noch nicht 
ausgezahlt, ist die Aufrechnung nach Abs.1 Z.l ohne 
Begrenzung bis zur vollen Höhe der noch nicht 
ausgezahlten Geldleistung zulässig." 

4. § 49 Abs.5 hat zu lauten: . 
,,(5) Das Recht auf Rückforderung nach Abs.l 

besteht im Falle des Todes des Anspruchsberechtigten 
gegenüber allen Personen, die zum Bezug der noch 
nicht erbrachten Leistungen berechtigt sind, soweit 
sie eine der im § 50 Abs.l bezeichneten Leistungen 
bezogen haben." 

5. § 56 Abs.2 Z.6 hat zu lauten: 
,,6. die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten 

unentgeltlich verpflegt werden oder das Pflegever­
hältnis auf einer behördlichen Bewilligung beruht." 

6. Nach § 61 a ist em § 61 b mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Sonstige Maßnahmen zur E~haltung der Volksge­
sundheit 

§ 6th. Die Versicherungsanstalt hat unbeschadet 
ihrer sonstigen gesetzlichen Aufgaben sowie nach 
Maßgabe der in der gesonderten Rücklage gemäß 
§ 15t Abs. 4 vorhandenen Mittel sonstige Maßnahmen 
zur Erhaltung der Volks gesundheit durchzuführen. 
§ 132c des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
gilt entsprechend." 
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7. § 91 Abs.1 Z.2 hat zu lauten: 
,,2. bei der Ausübung des Wahlrechtes zu einer 

gesetzlichen Vertretung des Personals;" 
Die bisherigen Z.2 und 3 erhalten die Bezeich­

nung 3 und 4. 

8.~) Im § 112 Abs.6 erster Satz ist der Ausdruck 
"Einkommensteuergesetzes 1967, BGBI.Nr.268," 
durch den Ausdruck "Einkommensteuergeset­
zes 1972, BGBI.Nro440," zu ersetzen. 

b) Im § 112 Abs.6 ist nach dem ersten Satz 
folgender Satz einzufügen: 
"Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbseinkom­
mens aus einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist 
§ 292 Abs.5 und 7 des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes entsprechend anzuwenden." 

9. Dem § 119 ist folgender Satz anzufügen: 
"Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe bezieht 
sich auch auf die übermittlung von Daten im Sinne 
des § 3 des Datenschutzgesetzes, BGBI.Nr.565/1978, 
im automationsunterstützten Datenverkehr zwischen 
der Versicherungsanstalt und den übrigen Trägern der 
Sozialversicherung (Hauptverband der österreichi­
schen Sozialversicherungsträger), die zur Durchfüh­
rung des Melde- und Beitragsverfahrens, zur 
Erbringung von Leistungen sowie zur Durchsetzung 
von Ersatzansprüchen notwendig sind." 

10.a) § 132 Abs.6 hat zu lauten: 

,/(6) Bedienstete von Sozialversicherungsträgern 
und des Hauptverbandes der österreichischen Sozial­
versicherungsträger sowie Personen, die aufgrund 
einer von ihnen ausgeübten Erwerbstätigkeit mit 
diesen Stellen in regelmäßigen geschäftlichen Bezie­
hungenstehen, ferner Personen, über deren Vermö­
gen der Konkurs oder das Ausgleichsverfahren 
eröffnet ist, sind von der Entsendung in das Amt eines 
Versicherungsvertreters ausgeschlossen." 

b) § 132 Abs.7 hat zu entfallen. 

11.a) Im § 133 Abso4 zweiter Satz hat der Ausdruck 
"zeitweilig" zu entfallen. 

b) Dem § 133 Abs.5 ist folgender Satz anzufügen: 
"Bis zur Bestellung desneuen Mitgliedes gilt Abso4 
zweiter Satz eritsprechend." 

t2.a) In ·der überschrift des § 135 ist nach dem 
Ausdruck "Versicherungsvertretern" der Ausdruck 
,,(Stellvertretern)" anzufügen. 

b) Im § 135 Abs.1 ist jeweils nach dem Ausdruck 
"Versicherungsvertreter" der Ausdruck ,,(Stellvertre­
ter)" einzufügen. 

c) Im § 135 Abs.1 ist der Punkt am Ende der Zo4 
durch einen Strichpunkt zu ersetzen; als Z.5 ist 
anzufügen: 

,,5. wenn einer der im § 132 Abs.6 genannten 
Ausschließungsgründe nach der Entsendung eingetre­
ten ist." 

d) Im § 135 Abs.1 hat der letzte Satz zu lauten: 
"Vor der Enthebung eines Versicherungsvertreters 
(Stellvertreters) gemäß Z.4 oder 5 ist, sofern nicht das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung zur 
Entsendung berechtigt war, qie zur Entsendung 
berufene Stelle anzuhören." 

e) Im § 135 Abs.2 und 3 ist jeweils nach dem 
Ausdruck "Versicherungsvertreter" der Ausdruck 
,,(Stellvertreter)" einzufügen. 

f) Im § 135 Abso4 erster Satz ist nach dem 
Ausdruck "Versicherungsvertreters" der Ausdruck 
,,(Stellvertreters)" und nach dem Ausdruck "die 
entsendeberechtigte Stelle" der Klammerausdruck 
,,(§ 133)" einzufügen. 

g) Dem § 135 ist ein Abs.6 mit folgendem Wortlaut 
anzufügen: 

;,(6) . Von einer Enthebung (Abs.t bis 3) ist die 
Aufsichtsbehörde in Kenntnis zu setzen, die die 
entsendeberechtigte Stelle zur Entsendung eines 
neuen Versicherungsvertreters (Stellvertreters) aufzu­
fordern hat." 

13. § 143 Abs.1 hat zu lauten: 
,,(1) Der Obmann, die Vorsitzenden des überwa­

chungsausschusses sowie der Landesvorstände und 
deren Stellvertreter sind bei Antritt ihres Amtes von 
der Aufsichtsbehörde in Eid und Pflicht zu' nehmen." 

t4.a) Im § 144 Abs.1 erster Satz ist nach dem 
Ausdruck "Verwaltungskörpern" der Ausdruck 
,,(ständigen Ausschüssen)" einzufügen. 

b) Im § 144 Abs.5 ist der Ausdruck "andere 
Mitglieder der geschäftsführenden Verwaltungskör­
per" durch den Ausdruck "andere Versicherungsver­
treter in den geschäftsführenden Verwaltungskör­
pern" zu ersetzen. 

15.a) Im § 146 Abs.3 ist der Ausdruck "dem 
Bundesministerium" durch den Ausdruck "dem 
Bundesminister" zu ersetzen. 

b) Im § 146 Abso4 ist der Ausdruck "vom 
Bundesministerium" durch den Ausdruck "vom 
Bundesminister" zu ersetzen. 

c) Im § 146 Abs.5 ist der Ausdruck "Das 
Bundesministerium" durch den Ausdruck "Der 
Bundesminister" zu ersetzen. 

16. § 152 Abs.1 Zo4 hat zu lauten: 
,,4. in Spareinlagen, die nach den Bestimmungen 

des § 230a ABGB zur Anlegung von Mündelgeld 
geeignet sind." 

17. Im Vierten Teil ist nach Abschnitt VI fol­
gender Abschnitt VII anzufügen: 

"Abschnitt VII 

Datenverarbeitung 

§ 159a. Die Versicherungsanstalt ist insoweit zur 
Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von 
personen bezogenen Daten im Sinne des Dateri-
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4 556 der Beilagen 

schutzgesetzes, BGBl.Nr.565/78, ermächtigt, als 
dies zur Erfüllung derihr gesetzlich übertragenen 
Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist." 

Artikel 11 

übergangsbestimmungen 
, (1) Für die Berechnung der Verzugszinsen für 

rückständige Beiträge und Zuschläge gemäß § 23 
letzter Satz des Beamten-Kranken- und Unfallversi­
cherungsgesetzes ist bis zurErlassung einer Verord­
nung im Sinne des § 59 Abs.l des Allgemeinen 
Sozialversicherun'gsgesetzes Art.Vt Abs.6 der 
35.Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setz, BGBI.Nr .... , entsprechend anzuwenden. Das 
gleiche gilt für rückständige Beiträge und Zuschläge 
aus Kalendermonaten,die vor dem l.Jänner 1981 
liegen, soweit sie in diesem Zeitpunkt nicht bereits 
vorgeschrieben sind. 

(2) Im Falle des durch eine Krankheit verursachten 
Todes des Versicherten, die erst auf Grund der 
Bestimmungen des Art.V Z.29, der 35.Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl.Nr .... , 
in Verbindung mit § 92 Abs.l und i des Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes als 
Berufskrankheit anerkannt wird, sind die Leistungen 
der Unfallversicherung an' die Hinterbliebenen zu 
gewähren, wenn der Versicherungsfall vor dem 
l.]änner 1981 eingetreten ist und der Antrag bis 
31.Dezember 1981 gestellt wird. Die Leistungen sind 
frühestens ab l.]änner 1981 zu gewähren. Wird der 
Antrag später gestellt, gebühren die Leistungen ab 

, dem auf die AntragsteIlung folgenden Monatsersten. 
(3) Leidet ein Versicherter am l.Jänner 1981 an 

einer Krankheit, die erst aufgrund der Bestimmungen 
des Art.V 2.29 der 35.No~elle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz, BGBl.Nr .... , in Verbin­
dung mit § 92 Abs.l und 2 des Beamten-Kranken­
und Unfallversicherungsgesetzes als Berufskrankheit 
anerkannt wird, so sind ihm die Leistungen det: 
Unfallversicherung zu gewähren, wenn der Versiche­
rungsfall vor dem l.]änner 1981 eingetreten ist und 
der Antrag bis 31.Dezember 1981 gestellt wird. Die 
Leistungen sind frühestens ab l.Jänner 1981 zu 
gewähren. Wird der Antrag später gestellt, gebühren 
die Leistungen ab dem auf die AntragsteIlung 
folgenden Monatsersten. 

Artikel 111 

Schlußbestimmungen 
(1) Abweichend von den Bestimmungen des § 22 

Abs.3 des Beamten-Kranken- und Unfallversiche­
rungsgesetzesbeträgt für das Geschäftsjahr 1981 der 
vom Dienstgeber zur Bestreitung von Auslagen der 
erweiterten Heilbehandlung (§ 70 des Beamten-Kran­
ken- \.md Unfallversicherungsgesetzes) zu entrich­
tende Zuschlag' zu den Beiträgen 0,34 v.H. der 
Beitragsgrundlage (§ 19 des Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetzes) bzw. der beitragspflich­
tigen Sonderzahlungen. 

(2) Die Versicherungsanstalt hat abweichend von 
den Bestimmungen des § 151 Abs.4 des Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes für das 
Geschäftsjahr 1981 

a) 1 v.H. der Erträge an Versicherungsbeiträgen 
der im § 151 Abs.3 des Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetzes bezeichneten 
gesonderten Rücklage zuzuführen, 

b) die Aufwendungen der Gesundenuntersuchun­
gen einschließlich der Kosten für die Errichtung 
und den Betrieb der hiezu erforderlichen 
eigenen Einrichtungen bzw. der Bereitstellung 
entsprechender Vertragseinrichtungen aus der 
im § 151 Abs.4 des Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetzes bezeichneten 
gesonderten Rücklage zu bestreiten. 

Artikel IV 

Inkrafttreten 
Dieses Bundesgesetz tritt am l.Jänner 1981 In 

Kraft. 

Artikel V 

Vollziehung 
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

hinsichtlich der Bestimmungen des § 61b des 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs gesetzes 
in der Fassung des Art.! 2.6 der Bundesminister für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit und Um'weltschutz, 
hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der Bundes-
minister für soziale Verwaltung betraut. . 

\. 
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